
 

 

 

Beschlussprotokoll 

 

Über die öffentliche Sitzung 

des Ortschaftsrats Huttingen der Gemeinde Efringen-Kirchen 

am 05.12.2024 

im Rathaus Huttingen 

 

TOP2  Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Efringen-Kirchen  

 Der Ortschaftsrat Huttingen stimmt dem vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung und 
des Haushaltsplanes 2025 mit folgenden Beträgen zu und verweist diese zur endgültigen 
Beschlussfassung an den Gemeinderat: 
 
Der Ergebnishaushalt umfasst ordentliche Erträge von 24.611.000 € und ordentliche 
Aufwendungen von 25.593.800 € und schließt somit mit einem ordentlichen Ergebnis von  -
982.200 € ab. Aufgrund von außerordentlichen Erträgen in Höhe von 200.000 € im 
Sonderergebnis, beläuft sich das Gesamtergebnis auf- 782.800 €. 
 
Der Finanzhaushalt beläuft sich im Saldo auf eine Verminderung des Finanzierungsmittel-
bestands von -1.734.500 €. 
Die Kreditermächtigung beläuft sich auf 0,00 €. Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen 
sich auf 13.000.000 €. Die Kassenkredite werden auf maximal 2.000.000 € festgesetzt.  
 

Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig abgelehnt. 

 

 Der Ortschaftsrat Huttingen beantragt im Rahmen der Haushaltssatzung und des 
Haushaltsplans 2025 der Gemeinde Efringen-Kirchen die Aufnahme von Mitteln über 6.000 € 
für die Anbringung zweier Verkehrsspiegel im S-Kurven-Bereich der Klotzenstraße. 

 

Dem Beschlussvorschlag wurde einstimmig zugestimmt. 

 

 

 

 

 

 



TOP3  Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Efringen-Kirchen 

 Der Ortschaftsrat Huttingen stimmt dem vorliegenden Entwurf zur Neufassung der Satzung 
über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der 
Gehwege (Streupflichtsatzung) zu. 
Der Ortschaftsrat Huttingen stimmt dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2025 des 
Eigenbetriebs Wasserversorgung Efringen-Kirchen einschließlich Erfolgs- und 
Liquiditätsplanung mit folgenden Beträgen zu und verweist diesen zur endgültigen 
Beschlussfassung an den Gemeinderat: 
Der Erfolgsplan 2025 wird mit Erträgen von 1.050.600 € und Aufwendungen von 1.290.600 
€ sowie einem Jahresfehlbetrag von -240.000 € festgesetzt. 
  
Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender 
Geschäftstätigkeit in Höhe von -142.600 €, sowie einem Zahlungsmittelbedarf aus 
Investitionstätigkeit in Höhe von -972.400 € und einem Finanzierungsmittelbedarf von 
insgesamt -1.115.000 €. Die Einnahmen aus Finanzierungsmittel belaufen sich auf 970.000 € 
und die Ausgaben aus Finanzierungsmittel betragen 77.000 €, so dass 
ein Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 893.000 € festgestellt 
werden kann. Folglich beträgt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 
Jahresende planmäßig -222.000 €. 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird für 2024 auf 930.000 € festgestellt. Der 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 0,00 €. Der Höchstbetrag 
der Kassenkredite wird auf 400.000 € festgesetzt. 

 
Dem Beschlussvorschlag wurde einstimmig zugestimmt. 

 
 
 
TOP 4  Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Efringen-Kirchen 
 

 Der Ortschaftsrat Huttingen stimmt dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2025 des 
Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Efringen-Kirchen einschließlich Erfolgs- und 
Liquiditätsplanung mit folgenden Beträgen zu und verweist diesen zur endgültigen 
Beschlussfassung an den Gemeinderat: 
 
Der Erfolgsplan 2025 wird mit Erträgen und Aufwendungen von je 3.217.900 € sowie einem 
Jahresüberschuss / -fehlbetrag von 0,00 € festgesetzt. 
Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender 
Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.132.900 €, sowie einem Zahlungsmittelbedarf aus  
Investitionstätigkeit in Höhe von -1.804.400 € und einem Finanzierungsmittelbedarf von 
insgesamt -671.500 €. Die Einnahmen aus Finanzierungsmittel belaufen sich auf 1.675.100 € 
und die Ausgaben aus Finanzierungsmittel betragen 1.001.500 €, so dass 
ein Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 673.600 € festgestellt 
werden kann. Folglich beträgt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 
Jahresende planmäßig +2.100 €. 
  
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird für 2025 auf 1.620.000 € festgestellt. Der 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 0,00 €. Der Höchstbetrag 
der Kassenkredite wird auf 3.500.000 € festgesetzt. 

 

Dem Beschlussvorschlag wurde einstimmig zugestimmt. 


